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"Jede Aussage des Beschuldigten muß... genauestens gewürdigt 
werden, da sie - gleich ob Geständnis oder Verteidigungsvor-_ 
bringen - aus den unterschiedlichsten Gründen ganz oder teil
weise falsch sein kann." 7)
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Diese Würdigung beginnt bereits in der Vernehmung des Beschul
digten und bildet den Inhalt der gesamten Beweisführung, zu der 
das Untersuchungsorgan gern.. §§ 8 und 22 StPO gesetzlich ver
pflichtet ist.

Die Untersuchungstaktik xst immer auf die Fes illung 'der
Wahrheit gerichtet. Sie ist die aktive ч?я*а ̂ der Ein-
stellungsbi'ldung des Beschuldigtep^ber a lie''Fragen, die auf
sein Aussageverhalten Einf 1 uBttiabenѵ дЗиrch geschickte Argumente 
des Untersuchungsführers^ 1 entscheidend ist dabei, daß der Be
schuldigte die Einsi^^^fi^Dildet und festigt, daß das Gesetz 
der Maßstab für richtiges Verhalten ist, daß das Gesetz für alle 
ohne Ausnahme gilt, daß er persönlich die Verantwortung für seine 
Gesetzesverletzung tragen muß und daß epkünftig von sich aus die 
Gesetze einhält. Diese Einstellung des Beschuldigten soll an- 
halten während des gesamten Ermittlungsverfahrens, während der 
gerichtlichen Hauptverhandlung und über die Zeit des Strafvoll
zuges und der Wiedereingliederung.

Diese Einstellung führt dazu, daß der Beschuldigte zum Unter
suchungsführer Vertrauen gewinnt und sich ihm bedingungslos 
offenbart. Es geht bei der Untersuchungstaktik nicht um ein 
Überrumpeln oder Täuschen des Beschuldigten, sondern um die 
Erringung seines Vertrauefts oder seines Respekts. Der Beschul
digte soll den Untersuchungsführer als Vertreter der Staats
macht sehen, der beauftragt ist, die Strafsache mit dem Beschul
digten zu klären und im Rahmen der Untersuchung solche Voraus
setzungen zu schaffen, die bei der entsprechenden Bereitschaft 
des Beschuldigten weitere Straftaten verhindern.
Die Einstellung des Beschuldigten zum. Untersuchungsführer und 
damit sein Aussageverhalten werden aber auch sehr stark von 
der Erkenntnis des Beschuldigten beeinflußt, daß sich der 
Untersuchungsführer vom Beschuldigten nicht belügen läßt und 
daß er viele Möglichkeiten hat zu verhindern, daß der Beschul
digte seine Pachte mißbraucht und die Wahrheit verschleiert.

7) Lehrbuch "Strafver fahrensrecht" Seite 1S7 . ! SS‘J


